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Soldaten danken ihrem Gemneral

Der Krieg- ist zu Ende! «Die Armee
hat sich ihrem Vaterlande wiirdig er-
wiesen», sagte der General in seinem
Tagesbefehl vom 8. Mai.

Heute fiihlen wir Soldaten ein tiefes,
inneres Vetlangen, unserem General
aus vollem Herzen danken zu dirfen.
Wir wollen keine groffen Worte ma-
chen. Schlicht und einfach wollen wir
ihm sagen, dafy wir gliicklich sind, diese
Jahre aktfiver Bereitschaft .unter dem
Oberbefehl eines Kommandanten ge-
leistet zu haben, den wir alle — ohne
Ausnahme liebten und verehrten. Ohne
Ausnahme, wage ich zu sagen, denn
jeder Soldat — welcher politischen

_ oder religidsen Richtung er auch ange-

héren, welchem Landesteil er auch ent-
stammen mége — stand und steht zu
unserem General. Aber nicht nur diese
tiefe Sympathie fiir seine Persénlich-
keit — die wir brigens mit dem ge-
samten Schweizervolke teilten — hat
uns den inneren Halt und die Kraft
gegeben, all die Opfer willig auf uns
zu nehmen, sondern vor allem das

" unerschiitterliche Vertrauen in den Ge-

neral als Heerfiihrer. Die unbedingte
Gewilheit, daff jeder seiner Befehle
der einzig richtige und notwendige war,
hat uns geholfen, wéhrend fast 6 Jahren
dieselbe Disziplin aufrecht zu erhalten.

Wir wissen, dafj der Name Henri
Guisans, als Schopfer des schweizeri-
schen Alpenréduits, unausléschlich mit
der Freiheitsgeschichte unseres Landes
verkniipft bleiben wird, aber ebenso-
sehr wird er in uns Soldaten von
1939/45 verankert sein.

Heute besitzen wir das Zeugnis des
Generals, daf wir unsere Pflicht erfillt
haben. Dies gibt uns ein Recht, ihn zu
bitten, den aufrichtigen und spontanen
Dank fiir die straffe Flihrung durch den
zweiten Weltkrieg aus den Herzen
seiner Soldaten entgegenzunehmen!

Grenadier Fred Rihner.

- Die ewige Neutralitit

«Die Machte, welche die Erklérung
vom 20. Mérz 1815 unterzeichnet
haben, anerkennen durch die ge-
genwartige rechiskréftige Urkunde,

dafk die Neutralitdt und Unverletz-
barkeit der Schweiz, sowie ihre
Unabhéngigkeit von jedem frem-
den Einfluff dem wahren Interesse
aller europdischen Staaten ent-
spreche.» Gegeben zu Paris am

20. Nov. des Gnadenjahres 1815.
Art. 85 Ziff. 6 und Art. 102 Ziff. 9
der Bundesverfassung bestimmen fir
die Stellung und das Wirken der
Schweizerischen Eidgenossenschaft nach
aufen die dauernde («ewige») Neu-
tralitit und machen der Bundesver-
sammlung und dem Bundesrat deren
Wahrung zur besonderen Aufgabe.
Schon im 16. Jahrhundert begann die
Schweiz mit der Ausbildung des fiir
ihr weiteres Sein und Wirken mafigeb-
lichen staatspolitischen Grundsatzes der
dauernden Neutralitdt. Die Zeit der
Franzosenherrschaft (1798 bis 1814)
stand dazu in offenem Gegensatz. Un-
mittelbar darauf kehrte die Schweiz
wieder zu ihrem Grundsatze zurlick.
Der Wiener Kongrefy von 1814 und die
Pariser Konferenz von 1815 anerkannten
dann die dauernde Neufralitdt der
Schweiz als im wahren politischen Inter-
esse aller europdischen Nationen ste-

hend. Eine Krise brachten der letzte
Weltkrieg und der Eintritt unseres Lan-
des in die Volkerbundsorganisation.
Die Vorschriften des Vélkerbundsver-
trages, welcher den Mitgliedern unter
gewissen Voraussetzungen die Teil-
nahme an militdrischen und wirtschaft-
lichen Kriegen (Sanktionen) gegen
rechtsbrecherische Staaten zur Pflicht
machte, standen in einer eklatanten
Unvereinbarkeit zum Prinzip der un-
bedingten Neutralitat. Durch die Lon-
doner Erklarung von 1920 erhielt die

Schweiz namens des Volkerbundes Zu- -

sicherungen, welche sie von der Pilicht
zur Gewdhrung von Durchmarschrecht,
von militarischen’” Mafknahmen gegen
dritte Staaten, sowie von der Zulassung
von militdrischen Vorbereitungshand-
lungen auf schweizerischem Hoheitsge-
biet entbanden. Von der Pflicht zur
Teilnahme an wirtschaftlichen Druck-
mafinahmen, konnte sich unser Land
nicht befreien und gab damit durch den
Eintritt in den Vélkerbund einen Teil
seines Neutralitdtsgrundsatzes auf. Der
damalige, héchst unbefriedigende Zu-
stand, wird mit «differenzierter Neutra-
litdt» bezeichnet! Durch Beschluf des
Vélkerbundsrates vom 14. Mai 1938
wurde dann endlich wieder die volle,
integrale Neutralitat der Schweizerischen
Eidgenossenschaft hergestellt, und zwar

dadurch, dal man sie von der Sank-
tionspflicht befreite. In diesem Zusam-
menhang darf vielleicht der Name eines
unserer gréften Staatsménner, des tes-
sinischen Bundesrates Motta erwéhnt
werden. Die ihm heute seine unsterb-
lichen Verdienste absprechen wollen,
gehoren ins Lager derjenigen, welche
vor kurzem die Aufgabe der Neutralitat
gefordert haben!

Mit der dauernden Neutralitat ver-
zichtet die Schweiz in erster Linie auf
die Fiihrung von Angriffskriegen, an
Feindseligkeiten zwischen andern Staa-
ten teilzunehmen und Biindnisse oder
sonstige Vertrdge militérischer Natur
einzugehen, welche die Teilnahme an
Kriegen als Rechispflicht oder auch nur
als Méglichkeit vorsehen; diese Neu-
tralitdt verpflichtet uns ferner, krieg-
fiihrenden Staaten keine Hilfe zu leisten
und sie bei allfélligen Materiallieferun-
gen rechisgleich zu behandeln. Schlief-
lich obliegt der Schweiz durch den
Grundsatz der integralen Neutralitat die
allgemeine Pflicht, bei Kriegen zwi-
schen fremden Staaten, die einer neu-
tralen Macht entsprechende Stellung
zu beziehen. Im Falle eines Angriffes
ist die Schweiz trotz ihrer Neutralitat
selbstverstandlich vom Kriege rechtilich
nicht ausgeschlossen, sie ist vielmehr

(Fortsetzung auf Seite 880)

Wenn die Deutschen 19640 gekommen wiren... [

€England macht nun Enthiillungen iiber scinen damaligen Verteidigungszustand

Man war bis anhin allgemein der An-
sicht, England hatte 1940 einer deutschen
Invasion nicht erfolgreich Widerstand lei-
sten kénnen... Auf jeden Fall haben dies
die Englénder eine Zeitlang selbst vor der
Weltstfentlichkeit behauptet. In letzter Zeit
aber mehren sich die Enthillungen, die
mehr oder weniger das Gegenteil bewei-
sen sollen. Vielleicht legt man in England

Wert darauf, die Welt nun nachtraglich-

doch noch davon zu liberzeugen, daf das

britische Volk im Notfall sich und seine
Insel sehr wohl verteidigen kénnte!

Die neuesten diesbeziiglichen Londoner
Enthillungen tun dar, dafs die Englander
1940 nicht mehr und nicht weniger planten,
als den Kanal in ein einziges Feuermeer
zu verwandeln. Dies hétte durch Entziin-
dung von grofien, ins Meer gegossenen
Mengen von Oel geschehen sollen, Eine
zweite «Oel-Linien bestand hinter der Kii-

ste, fur Invasoren berechnet, die allenfalls
die erste Feuerwand {iberwunden haben
wiirden. Daf es sich hier nicht nur um
ein auf dem Papier stehendes Projekt han-
delte; beweist die Tatsache, dah die eng-
lischen Militarbehdrden ihren Plan fir die
breite Oeffentlichkeit vordemonstrierten.
Von dieser seltsamen Demonstration, die
nach Berichten von Augenzeugen etwas
«Crofyartiges» war, erzdhlt unser Bildbe-
richt.
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zur militarischen Verteidigung geradezu
verpfilichtet, weil die’ durch einen rechts-
widrigen Angriff gegen unser Land mit-
bedrohten Nachbarstaaten auf die Wir-
kungen der «bewaffneten Neutralitat»
missen rechnen dirfen. Die unbedingte
und dauernde Neutralitdt der Schweiz
erheischt zu ihrer Sicherung und Erhal-
tung einen hohen militérischen Bereit-
schaftsgrad, durch den sie eigentlich
erst ihre volle Gewéahr gegeniiber drit-
ten Staaten erhalt.

Mit Recht wurde betont, daf «den
Bestand einer Schweizerischen Eidge-
nossenschaft im strengsten Sinne kein
vélkerrechtlicher Vertrag und auch
nicht der noch so eindeutige Wille der
Méchte garantieren kénne, sondern das
vermége allein der unverbriichliche
Wille unseres Volkes, die eidgends-
sische Entscheidung zum eidgendssi-
schen. Schicksal.» Fiir diesen Willen
kann niemand auf der Welt an unserer
Statt auftkommen! Die Neutralitidt, von
der Carl Spitteler sagte, sie sei ange-
sichts der Unsumme von internatio-
nalem Leid durch schweigende Ergrif-
fenheit unserer Herzen gekennzeichnet,
hat sich auch im soeben zu Ende ge-
gangenen Krieg bestens bewéhrt. Mit
Gesinnungsneutralitdt hat sie nicht das
geringste zu tun. Staatliche Neutralitat
ist — wie gerade die jiingste Ver-
gangenheit klar bewiesen hat — fun-
damentales Erfordernis fiir die Existenz
unseres Landes und erstes Gebot staats-

politischer Raison. Es ist weitaus ein-
facher, sich in Abenteuer zu stiirzen, als
neutfral zu sein. Neutfralitat verpflichtet
und auferlegt Beschrankungen, deren
praktische Folgen aber wiederum dem
Gemeingute zugute kommen. Frei von
geistigem Zwang, bildef sich der ein-
zelne Staatsblirger seine freie Meinung,
frei von polizeilicher Ueberwachung
préagen sich mannigfaltige Sympathien
und Antipathien aus. Der Staat als sol-
cher jedoch, bleibt fremden Héandeln
fern und begegnet samilichen Partnern
volkerrechtlicher Verbindungen aus
dem Gesichtspunkte der unbedingten,
integralen und dauernden Neutralitat
genau gleich. Mit grofser Genugtuung
vernahmen wir Stimmen aus aller Welt,
die den vorbehaltslosen und ehrlichen
Neutralitdtswillen der Schweiz gegen-
tber allen Mé&chten in diesem Kriege
zustimmend anerkannten. Die Behaup-
tung, wonach die Neutralitat im Wider-
spruch zur Weltfriedensorganisation
stehe, ist ebenso absurd, wie etwa die
These, Beibehaltung und Ausbau un-
serer Armee kénnten als Provokation
betrachtet werden. Vom Verzicht auf
die Neutralitdt, bis zum Hinabsinken
auf die Stufe eines Spielballs der Grof-
méchte, ist es ein kleiner Schritt. Neu-
tralitét hat weder mit Feigheit, noch mit
schlafrigen Zuschauerfunktionen etwas
zu tun. Neutralitdt heift Verzicht auf
Beteiligung an machtpolitischen Ausein-
andersetzungen, mit dem vornehmen
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Ziele, dem Lande durch alle Fahrnisse
der Zeit weiterhin Freiheit und Unab-
hangigkeit zu erhalien. Die bewaffnete
Neutralitat im besonderen hat entschei-
dend dazu beigetragen, die Schweiz
vom Kriege und damit von Hunger,
Zerstérung, Tod, Auspliinderung oder
Annexion fernzuhalten. Nur eine mit
Vorbehalten behaftete Neutralitdt wére
sinnlos, wiirde uns zu Recht den Vor-
wurf der Opportunitatspolitik eintragen.

Tausendfach hat, sich die schweize-
rische Neutralitdit bewahrt und kein
verniinftiger Mensch brachte dagegen
irgendwelche Einwéande. Dafy ausge-
rechnet die P.d.A. — leider mufy sie
in unserem Organe einmal mehr zitiert
werden — am Ende dieses Krieges die
Abkehr von der staatlichen Neutralitat
fordert, beweist, welche triiben Ziele
sie verfolgt. Wir wissen, dafy die Uber-
wiegende Mehrheit des Schweizer-
volkes fir derartige Machenschaften
nicht das geringste Verstandnis auf-
bringt. Sie halt sich vielmehr an die
klugen Worte des Niklaus von Flie,
der also sprach:

«Beladet euch nicht mit fremden
Sachen, verbiindet euch nicht mit frem-
der Herrschaft, hiitet euch vor Ent-
weihung und Eigennutz. Wachet lber
euer Vaterland und haltet zu ihm;
sinnet nicht auf Krieg. Wenn aber je-
mand euch (berfallen wollte, dann
streitet tapfer fiir eure Freiheit und fiirs

Vaterland!» E. Sch.

Wegleitung fiir die Gefechtsausbildung innerhalb der Jnfanterieeinheﬁen

Dieser Tage haben alle Offiziere der
Infanterie und alle Stdbe und Einheiten
der Armee ein neues Reglement erhal-
ten. Die Offiziere und vorab die Kom-
mandanten besitzen deren schon viele;
wenige Offiziere dirften sich rilhmen
kénnen, alle vollkommen zu beherr-
schen. Das Wissen um das Vorhanden-
sein einer guten und ausfihrlichen
Nachschlagebibliothek von Reglemen-
ten und vor allem das Wissen darum,
wo man was nachschlagen kann, sollte
jedem Offizier zugegen sein.

In der Einfihrung zum neu heraus-
gekommenen Reglement B18d be-
merkt der Waffenchef der Infanterie
nun aber ausdriicklich, dal die Weg-
leitungen fiir die Gefechtsausbildung
weder ein Reglement, noch eine Vor-
schrift sein wollen, sondern zum Zweck
haben, dem mit der Ausbildung seiner
Mannschaft betrauten Offizier Ziel und
Richtung zu weisen, ohne ihn an eine
_Form zu binden. Diese Wegleitungen
geben in einfacher Gliederung und

klarem Aufbau in vier Teilen Anregun-

gen:
In einem allgemeinen Teil iber
9

Grundlagen und Aufbau.

In einem zweiten Teil tUber die Ein-
zelgefechtsausbildung.

In einem dritten Teil Uber die Ge-
fechtsausbildung im Verband, wéahrend
der vierte Teil Weisungen fiir die An-
lage, Leitung und Besprechung von
Gefechtsiibungen enthilt.

Dafs schon im ersten Teil in «Grund-
lagen und Aufbau» unter dem Titel:
«Mittel und Wegn» als erstes steht:

a) Der Mensch
ist Hinweis, in welchem Sinne diese
Weisungen dem Offizier in die Hand
gegeben wurden.

«Stdrkung des Personlichkeitswertes
und des Bewuftseins der eigenen Lei-
stungsmoglichkeit ist darum der wert-
vollste Teil der Gefechtsschulung» steht
als Kernsatz darin, und die im Schluk-
satz zum Ausdruck gebrachte Erkennt-
nis: «Es kommt nicht auf das an, was
einer kann, sondern auf das, was einer
ist. Jede Anstrengung, die nicht in ihrer
innersten Auswirkung auf den Charakter
trifft, ist zu wenig», ist wie ein roter
Faden durch alle Kapitel hindurch zu
erkennen.

Die Abfassung der Wegleitungen ist
in einer Weise gelungen, daf man nach

dem Durcharbeiten der Kapitel ange-
regt und begierig zum Handeln und zur
Anwendung der vermittelten Grund-
satze ist. .

Was nun den Umfang anbetrifft, ist
dem zweiten Teil der Einzelgefechts-
ausbildung der gréfte Raum zugeteilt.
Dort werden die durch Hinweise auf
die betreffénden Ziffern der einschlagi-
gen Reglemente ergénzten allgemeinen
Bemerkungen durch ausfiihrlichere Auf-
z8hlung der Schulungsthemas und durch
Aufgabenbeispiele vervollstandigt. Die
in ihrer Einfachheit und Klarheit als An-
regung gedachten. Aufgabenbeispiele
mit den entsprechenden Hinweisen auf
den Uebungszweck diirften auch beim
weniger phantasiebegabten Ausbildner
ihre Wirkung nicht verfehlen. Angeregt
durch diese Beispiele wird er weniger
Schwierigkeiten haben, in ein gegebe-
nes Gelénde die richtigen Uebungen
hineinzulegen, oder umgekehrt fiir
einen gegebenen Uebungsgegenstand
das passende Geldnde zu finden. Die
Wegleitungen unterlassen nicht, auch
auf die Bedeutung dieses Punktes hin-
zuweisen.

Im dritten Teil wird auf eine Zu-



	Die ewige Neutralität

